
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/5/5 86/04/0229
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.05.1987

Index

95/08 Sonstige Angelegenheiten der Technik

Norm

IngG 1973 §1 Abs1;

IngG 1973 §1 Abs3;

IngG 1973 §6 Abs1;

IngG 1973 §8 Abs1;

Rechtssatz

Die Berechtigung zur Führung des Titels auf Grund von im Ausland erworbenen gleichwertigen Berechtigungen bedarf

der "Verleihung" (Hinweis E 6.5.1986, 85/04/0202).
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